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Die Gemeinden stehen derzeit vor erheblichen Finanzproblemen. Nach der 

letzten Steuerschätzung vom November 2001 sind ihre Steuereinnahmen 

im Jahr 2001 gegenüber dem Vorjahr um 5,4%, die Einnahmen aus der 

Gewerbesteuer sogar um 9,9% gesunken. Die kommunale Finanzkrise geht 

vor allem auf den Niedergang der Gewerbesteuer zurück. Deren Reform 

steht seit langem auf der Agenda der Finanzpolitik. Die Gewerbesteuer ist 

eine anerkannt schlechte Steuer und vor allem als Kommunalsteuer in na-

hezu jeder Hinsicht ungeeignet. Sie verdankt ihren Fortbestand allein der 

Tatsache, daß die kommunale Finanzautonomie wenigstens eine bedeuten-

de Steuer mit Hebesatzrecht erfordert.

Die anrechenbare Wertschöpfungsteuer 
Ein Vorschlag zur Gewerbesteuerreform

Von Wolfgang Scherf
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Städte und Gemeinden konn-
ten die zunehmende Aushöh-
lung der Gewerbesteuer und 

die Delegation kostenträchtiger 
Aufgaben auf die lokale Ebene (z.B. 
Sozialhilfe) politisch nicht verhin-
dern. Aufgrund ihrer schwachen 
Stellung im föderalen System muß-
ten sie 1998 eine Beteiligung an der 
Umsatzsteuer als Ersatz für die Ge-
werbekapitalsteuer akzeptieren, 
wohl wissend, daß die verbleiben-
de Gewerbeertragsteuer weiter un-
ter Beschuß stehen würde. Die Ge-
meinden befinden sich in dem Di-
lemma, aus fiskalischen Gründen 
an einer schlechten Lösung festhal-
ten zu müssen, weil ihnen eine 
bessere nicht zugestanden wird. 

Mängel der Gewerbesteuer

Eine Gemeindefinanzreform muß 
der Funktion der Gewerbesteuer 
Rechnung tragen. Sie bildet neben 
der Beteiligung an der Einkommen-
steuer die zweite tragende Säule 
des kommunalen Steuersystems. 
Über die Einkommensteuerbeteili-
gung finanziert die Wohnbevölke-
rung einen erheblichen Teil der Ge-
meindeausgaben. Die kommunalen 
Leistungen kommen aber nicht nur 
den Einwohnern, sondern auch den 
ortsansässigen Unternehmen zugu-
te. Sie sollen daher – gemäß dem 
Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 
– ebenfalls einen Teil zur Finanzie-
rung der Ausgaben beitragen. 
Durch die Verteilung der Lasten auf 

Einwohner und Unternehmen wird 
außerdem ein Interessenausgleich 
zwischen diesen beiden Gruppen 
angestrebt. Das Hebesatzrecht 
dient der Abstimmung von Lei-
stung und Gegenleistung und damit 
dem kommunalen Standortwettbe-
werb. Gemeinden können die He-
besätze anpassen, wenn sie ihren 
Unternehmen eine außerordentli-
che Infrastruktur oder günstige 
Steuerkonditionen anbieten wollen.

Die heutige Gewerbesteuer ge-
währleistet freilich weder die fiska-
lische Äquivalenz noch den fairen 
Ausgleich der Einwohner- und Un-
ternehmensinteressen. Weite Teile 
der Wirtschaft, insbesondere die 
Land- und Forstwirtschaft sowie 
die freien Berufe, unterliegen nicht 
der Gewerbesteuerpflicht. Darüber 
hinaus trifft die Gewerbesteuer we-
gen der hohen Freibeträge nur die 
mittleren und großen Gewerbebe-
triebe. Der Kreis der materiell Steu-
erpflichtigen weicht also gravierend 
von dem Kreis der Unternehmen 
ab, die von den kommunalen Lei-
stungen profitieren und die ent-
sprechenden Kosten übernehmen 
sollen. In vielen Fällen resultiert 
daraus eine für die kommunalpoli-
tische Willensbildung problemati-
sche wechselseitige Abhängigkeit 
zwischen Gemeinden und einzel-
nen ortsansässigen Unternehmen.

Schon aufgrund der unbefriedi-
genden Abgrenzung der Steuer-
pflicht verteilt sich das Aufkommen 
der Gewerbesteuer nicht bedarfsge-
recht auf die Gemeinden. Unter-

Anrechenbare Wertschöpfungsteuer

schiede in der Wirtschaftsstruktur 
führen zu regionalen Disparitäten 
des Steueraufkommens, die durch 
die ungleichmäßige Streuung der 
Bemessungsgrundlage „Gewerbe-
ertrag” erheblich verstärkt werden. 
Die Gewerbesteuer ist daher ein 
Störfaktor der räumlichen Ord-
nung. Selbst bei gleichen Hebesät-
zen können die Einnahmen von 
Gemeinden ähnlicher Größe und 
Wirtschaftskraft weit auseinander-
fallen. Infolgedessen trägt auch das 
prinzipiell sinnvolle Hebesatzrecht 
bei dieser Steuer wenig zur Stär-
kung der kommunalen Selbstver-
waltung und Finanzautonomie bei.

Auch aus konjunkturpolitischer 
Sicht erweist sich die Gewerbesteu-
er als nachteilig. In der Rezession 
gehen die Steuereinnahmen stark 
zurück und in der Hochkonjunktur 
nehmen sie deutlich zu. Dies 
kommt zwar den Interessen der 
steuerpflichtigen Unternehmen ent-
gegen. Für die Gemeinden ergeben 
sich aus der hohen Aufkommens-
elastizität der Gewerbesteuer je-
doch unkalkulierbare Haushaltsrisi-
ken. Da die Gemeinden ihre Ausga-
ben an den instabilen Einnahmen 
orientieren, kommt es zu prozykli-
schen, die Konjunktur verschärfen-
den Schwankungen der kommuna-
len Ausgaben, insbesondere der öf-
fentlichen Investitionen. Zwischen 
den Belangen der Gemeinden und 
der Unternehmen besteht hier ein 
Zielkonflikt, dem die Gewerbesteu-
er nicht hinreichend Rechnung 
trägt.

Nach Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 belastet 

die Gewerbesteuer nur noch den Ertrag der inländischen Gewer-

bebetriebe. Der Ertrag wird auf der Grundlage des einkommen-

steuerlichen Gewinns unter Berücksichtigung einiger Hinzurech-

nungen und Kürzungen sowie eines Freibetrags für natürliche Per-

sonen und Personengesellschaften in Höhe von 24.500 d ermittelt.

Aus dem Gewerbeertrag ergibt sich nach Multiplikation mit der 

Steuermeßzahl der Steuermeßbetrag, auf den die Gemeinde ihren 

Hebesatz anwendet. Sofern ein Unternehmen Betriebsstätten in 

mehreren Gemeinden unterhält, erfolgt eine Zerlegung des Steu-

ermeßbetrags nach den Arbeitsentgelten. Die Steuermeßzahl be-

läuft sich für Kapitalgesellschaften auf 5%. Bei natürlichen Perso-

nen und Personengesellschaften wird eine Steuermeßzahlstaffel 

angewandt. Die Meßzahl beträgt 1% für die ersten 12.000 d und 

steigt für jeweils weitere 12.000 d in 1-Prozentpunkt-Schritten bis 

auf 5% des hinzukommenden Gewerbeertrags. Die gezahlte Ge-

werbesteuer kann als Betriebsausgabe von der Bemessungsgrund-

lage der Einkommen- und Körperschaftsteuer abgezogen werden. 

Zum Ausgleich der Begünstigung der Kapitalgesellschaften durch 

die „Steuerreform 2000” können Einzelunternehmen und Perso-

nengesellschaften darüber hinaus seit 2001 den 1,8-fachen Gewer-

besteuermeßbetrag von der Einkommensteuerschuld abziehen.

Schon seit der Gemeindefinanzreform 1969 sind Bund und Länder 

über die Gewerbesteuerumlage an der Gewerbesteuer beteiligt. 

Im Jahr 2001 verlieren die Gemeinden dadurch voraussichtlich ca. 

22% des Steueraufkommens.

So funktioniert die Gewerbesteuer
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Schließlich ist zu beanstanden, 
daß die Gewerbesteuer im Wider-
spruch zu allgemeinen Grundsät-
zen der Steuer- und Finanzpolitik 
steht. Die Konzentration der Steu-
erbelastung auf eine kleine Gruppe 
von Unternehmen ist im Hinblick 
auf die Wettbewerbsneutralität der 
Besteuerung nicht zu vertreten. 
Wegen des fehlenden Grenzaus-
gleichs sieht sich die Gewerbesteu-
er darüber hinaus dem Vorwurf 
ausgesetzt, die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen 
Unternehmen zu beeinträchtigen.

Ansatzpunkte 
einer Gewerbesteuerreform

Die Fehler der Gewerbesteuer sind 
sattsam bekannt. Auch an Reform-
vorschlägen mangelt es nicht. Eini-
ge dieser Vorschläge zeichnen sich 
allerdings durch wenig Rücksicht-
nahme auf die berechtigten Interes-
sen der Gemeinden aus. Dies gilt 
auch für die seit vielen Jahren dis-
kutierte und inzwischen ansatzwei-
se eingeführte Beteiligung der Ge-
meinden an der Umsatzsteuer. Das 
ansonsten bestechend einfache Mo-
dell ist mit einem kommunalen He-
besatzrecht unvereinbar. Wegen 
der Gefährdung der kommunalen 
Finanzautonomie und wohl auch 
aus verfassungsrechtlichen Grün-
den kommt die Beteiligung an der 

Umsatzsteuer für einen vollständi-
gen Ersatz der Gewerbesteuer so-
mit nicht in Betracht.

Auch das im letzten Jahr vom 
Bundesverband der deutschen In-
dustrie (BDI) und vom Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) propa-
gierte Modell einer kommunalen 
Einkommens- und Gewinnsteuer 
(in Form eines Zuschlags auf die 
Einkommens- und Körperschaft-
steuer) widerspricht den elementa-
ren Anforderungen an eine Ge-
meindesteuer. Der Ersatz der Ge-
werbesteuer durch eine Wohnsitz-
steuer würde das Steueraufkom-
men von den Wirtschaftszentren in 
die Wohnorte verlagern. Die Ge-
meinden erhielten keine Gegenleis-
tung mehr für die unternehmensbe-
zogene Infrastruktur. Der fi nanziel-
le Anreiz zur Ansiedlung von Un-
ternehmen und Arbeitsplätzen fi ele 
weitgehend weg. Damit wären fi s-
kalische Äquivalenz und Interes-
senausgleich massiv gefährdet. Zu-
dem würde die Konjunkturanfällig-
keit der Kommunalfi nanzen nicht 
nennenswert verringert.

Vor diesem Hintergrund bleibt als 
Ausweg eigentlich nur die für Städ-
te und Gemeinden fraglos akzep-
table kommunale Wertschöpfung-
steuer mit Hebesatzrecht. Sie wur-
de schon 1982 vom Wissenschaftli-
chen Beirat beim Bundesministeri-
um der Finanzen empfohlen. Auch 
der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung hat sich mehrfach für 
die kommunale Wertschöpfung-
steuer ausgesprochen. Dieser Vor-
schlag stieß jedoch auf den ent-
schiedenen Widerstand der Wirt-
schaftsverbände und war nicht zu-
letzt deshalb bislang politisch nicht 
durchsetzbar.

Vorteile der Wertschöpfungsteuer

Die Wertschöpfungsteuer weist ei-
ne Reihe von Eigenschaften auf, die 
sie als Kommunalsteuer besonders 
qualifi zieren. Sie beteiligt die Ge-
meinden gleichmäßig an der loka-
len Wirtschaftskraft, die in der 
Wertschöpfung zum Ausdruck 
kommt. Im Sinne des Äquivalenz-
prinzips und des Interessenaus-

gleichs fi nanzieren die Unterneh-
men auf diese Weise die kommuna-
len Leistungen, von denen sie als 
Gruppe profi tieren. Dabei werden 
die einzelnen Betriebe mangels ei-
nes geeigneten Indikators für ihre 
konkrete Inanspruchnahme der 
kommunalen Infrastruktur nach 
Maßgabe ihrer objektiven Lei stungs-
fähigkeit zur Finanzierung der Ge-
meindeausgaben herangezogen.

Die starken Unterschiede in der 
kommunalen Steuerkraft sind ein 
Hauptargument gegen die heutige 
Gewerbesteuer. Die Wertschöpfung-
steuer trägt zum Abbau ungerecht-
fertigter Steuerkraftdifferenzen bei, 
weil sie den Kreis der Steuerpfl ich-
tigen und die Bemessungsgrundla-
ge gegenüber der Gewerbesteuer 
sinnvoll erweitert und damit – be-
zogen auf die ortsansässigen Unter-
nehmen – eine gleichmäßigere Ver-
teilung des Aufkommens sicher-
stellt. Die vorliegenden empiri-
schen Studien deuten darauf hin, 
daß der Übergang zur kommunalen 
Wertschöpfungsteuer eine erhebli-
che Verminderung der problemati-
schen Steuerkraftdifferenzen her-
beiführen würde.

Die Schwankungen des Steuer-
aufkommens im Konjunkturverlauf 
würden ebenfalls drastisch redu-
ziert. Gesamtwirtschaftlich ent-
spricht die Wertschöpfung dem So-
zialprodukt, so daß die Einnahmen 
der Gemeinden nicht mehr stärker 
schwanken würden als die gesamt-
wirtschaftliche Aktivität. Die Wirt-
schaftsverbände kritisieren diese 
positive Eigenschaft mit dem Hin-
weis auf die ertragsunabhängige 
Belastung der Unternehmen. Man-
che sprechen sogar in kräftiger 
Übertreibung von einer beschäfti-
gungsfeindlichen „Superlohnsum-
mensteuer”. Ihre Argumentation 
verliert jedoch stark an Überzeu-
gungskraft, wenn man bedenkt, 
daß eine Beteiligung der Gemein-
den an der Umsatzsteuer akzeptiert 
wird, obwohl die Lohnsumme auch 
den größten Teil des Nettoumsatzes 
bildet. Infolge der Freistellung der 
besonders labilen Nettoinvestitio-
nen reagiert die Umsatzsteuer so-
gar weniger stark auf konjunkturel-
le Schwankungen und ist insofern 
noch ertragsunabhängiger als die 
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Wertschöpfungsteuer.
Ein weiterer Vorteil der Wert-

schöpfungsteuer ist ihre hohe Wett-
bewerbsneutralität. Wettbewerbs-
verzerrungen auf nationaler Ebene 
treten kaum noch auf, soweit alle 
Unternehmen gleichmäßig zur Fi-
nanzierung der kommunalen Lei-
stungen herangezogen werden. Zu-
dem ist die Wertschöpfungsteuer 
neutral bezüglich des Einsatzes der 
Produktionsfaktoren. Allerdings 
kann – wie bei der Gewerbesteuer 
– eine Freistellung der Exporte 
nicht vorgenommen werden, so 
daß die deutschen Anbieter im in-
ternationalen Wettbewerb weiter-
hin benachteiligt erscheinen.

Dies erklärt einen Teil der Vorbe-
halte der Wirtschaft gegenüber der 
Wertschöpfungsteuer. Den Kritikern 
muß freilich entgegengehalten wer-
den, daß gesamtwirtschaftliche Ef-
fizienz auch die möglichst korrekte 
Belastung der Nutznießer mit zure-
chenbaren Infrastrukturkosten er-
fordert. Insofern liegt hier ein Kon-
flikt zwischen wettbewerbspoliti-

Eine kommunale Wertschöpfungsteuer hat die Aufgabe, die bei 

der örtlichen Produktion entstehenden Einkommen zu erfassen. 

Bemessungsgrundlage ist die lokale Wertschöpfung. Sie kann addi-

tiv als Summe von Löhnen, Zinsen, Mieten und Gewinnen oder 

subtraktiv durch Abzug der Vorleistungen und Abschreibungen 

von den Umsatzerlösen ermittelt werden. Im Hinblick auf eine 

gleichmäßige Besteuerung der Wertschöpfung ist die Einbezie-

hung der freien Berufe und der staatlichen Einrichtungen (inklusi-

ve Universitäten) angezeigt. Bei einem Wegfall der Grundsteuer 

könnten auch die Landwirtschaft und die Wohnungswirtschaft in 

die Wertschöpfungsteuer integriert werden. Es entspricht dem Ob-

jektsteuercharakter der Wertschöpfungsteuer, daß sie mit einem 

proportionalen Steuersatz ausgestattet wird. Dieser kann aufgrund 

der umfassenden Bemessungsgrundlage relativ niedrig sein (2,5 bis 

3%). Um die kommunalen Finanzautonomie zu gewährleisten und 

zu vertiefen, ist ein Hebesatzrecht der Gemeinden vorgesehen.

Kommunale Wertschöpfungsteuer

Anrechenbare Wertschöpfungsteuer
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schen Zielen und den Prinzipien 
der fiskalischen Äquivalenz und 
des Interessenausgleichs vor. Man 
kann durchaus der Auffassung 
sein, daß die Freistellung der in 
den Exporten enthaltenen Wert-
schöpfung nicht die Neutralität der 
Besteuerung erhöht, sondern eine 
verdeckte Exportförderung dar-
stellt. Im übrigen muß jede Steuer-
erleichterung für die Exportwirt-
schaft letzten Endes durch eine hö-
here direkte oder indirekte Bela-
stung der übrigen Unternehmen er-
kauft werden.

Insgesamt kann die Kritik an der 
Wertschöpfungsteuer daher keines-
wegs überzeugen. Die praktische 
Steuerpolitik steht aber vor dem 
Problem, daß die First-Best-Lösung 
aus der Sicht der Gemeinden auf 
den entschiedenen Widerstand der 
Unternehmen stößt, während die 
von den Unternehmen akzeptierte 
Umsatzsteuerlösung von den Ge-
meinden wenig geschätzt wird. Die 
Gewerbesteuerreform hat sich zwi-
schen diesen Interessenstandpunk-

ten festgefahren. Angesichts der 
schon bestehenden Umsatzsteuer-
beteiligung könnte man sogar ge-
neigt sein, die Wertschöpfungsteuer 
als politisch gescheitert einzustu-
fen.

Das Modell der anrechenbaren 
Wertschöpfungsteuer

Die weiteren Überlegungen zur Ge-
werbesteuerreform sind vor diesem 
Hintergrund als Versuch zu verste-
hen, die politischen Widerstände 
gegen das beste Konzept einer 
kommunalen Unternehmensteuer 
zu überwinden. Mit diesem Ziel 
wird im folgenden ein Modell skiz-
ziert, das die kommunale Wert-
schöpfungsteuer mit der Umsatz-
steuer verknüpft. Es eröffnet die 
Chance, die wesentlichen Vorzüge 
der Umsatzsteuer aus der Sicht der 
Unternehmen mit den wesentlichen 
Vorzügen der Wertschöpfungsteuer 
aus der Sicht der Gemeinden zu 
verbinden. Der Vorschlag basiert 
auf der Idee, die Einführung einer 
kommunalen Wertschöpfungsteuer 
durch die Anrechnung der Steuer-
schuld auf eine entsprechend er-
höhte Umsatzsteuer zu erleichtern.

Das Anrechnungsmodell umfaßt 
folgende Elemente: (1) Die Gewer-
besteuer entfällt vollständig. Darü-
ber hinaus wird der 1998 einge-
führte Anteil der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer wieder abgeschafft. 
(2) Der kommunale Umsatzsteuer-
anteil und der Teil der Gewerbe-
steuer, der den Gemeinden nach 
Abzug der Gewerbesteuerumlage 
netto zur Verfügung steht, wird 
durch eine kommunale Wertschöp-
fungsteuer mit Hebesatzrecht er-
setzt. (3) Die Unternehmen dürfen 
die normierte Wertschöpfungsteuer 
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ze jedoch in vollem Umfang bei 
den ortsansässigen Unternehmen 
niederschlagen, erscheint die fiska-
lische Äquivalenz und der Interes-
senausgleich im wesentlichen ge-
währleistet.

Für die Unternehmen bedeutet 
die Umstellung auf eine anrechen-
bare Wertschöpfungsteuer im 
Durchschnitt einen Ersatz der bis-
herigen Gewerbesteuer durch eine 
Erhöhung der Umsatzsteuer. Die 
Lösung beinhaltet daher die von 
vielen Unternehmen gewünschte 
Freistellung der Investitionen und 
der Exporte. Im Vergleich zur rei-
nen Wertschöpfungsteuer begün-
stigt das Anrechnungsmodell not-
wendigerweise die investitionsstar-
ken und exportorientierten Unter-
nehmen, die von der Anrechnung 
profitieren, aber von der Umsatz-
steuererhöhung weniger getroffen 
werden. Dieses Zugeständnis an 
die Interessen bestimmter Unter-
nehmen wird in Kauf genommen, 
um die politischen Voraussetzun-
gen für die Implementierung einer 
kommunalen Wertschöpfungsteuer 
mit Hebesatzrecht zu schaffen.

Fazit

Die Gewerbesteuer vereint die 
Merkmale einer schlechten Unter-
nehmensteuer mit denen einer 
schlechten Gemeindesteuer. Daß ei-
ne durchgreifende Reform bislang 
nicht zustande gekommen ist liegt 
nicht an mangelnden Alternativen, 
sondern an der wechselseitigen 

Blockade der Interessenvertreter 
der Gemeinden und der Unterneh-
men. Das Modell einer auf die Um-
satzsteuer anrechenbaren Wert-
schöpfungsteuer erscheint geeignet, 
diesen Interessenkonflikt weitge-
hend aufzulösen und damit der 
kommunalen Wertschöpfungsteuer 
zum Durchbruch zu verhelfen. Dies 
wäre ein entscheidender Beitrag 
zur langfristigen Stabilisierung der 
kommunalen Haushalte. •

So funktioniert das Anrechnungsmodell

von der Umsatzsteuer abziehen. Die Normierung er-
folgt mit Hilfe des bundesdurchschnittlichen Hebesat-
zes der Wertschöpfungsteuer. (4) Die Mindereinnah-
men, die bei Bund und Ländern infolge des Wegfalls 
der Gewerbesteuerumlage und der Anrechnung der 
Wertschöpfungsteuer auf die Umsatzsteuer eintreten, 
werden durch eine aufkommensneutrale Erhöhung der 
Umsatzsteuer finanziert. Dabei sind die Mehreinnah-
men bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer zu 
berücksichtigen, die dadurch zustande kommen, daß 
die bereits verrechnete Wertschöpfungsteuer nicht 
mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden kann.

Gegenüber einer kommunalen Wertschöpfungsteuer 
ohne Anrechnung weist die hier vorgeschlagene Kom-
bination mit der Umsatzsteuer einige Gemeinsamkei-
ten, aber auch charakteristische Unterschiede auf. Aus 
der Sicht der Gemeinden sind die Differenzen eher ge-
ring. Sie erhalten eine Wertschöpfungsteuer mit He-
besatzrecht und allen Vorzügen gegenüber der heuti-
gen Gewerbesteuer. Das Band zwischen Kommunen 
und Wirtschaft ist infolge der Anrechnung lockerer ge-
knüpft als bei der reinen Wertschöpfungsteuer, denn 
die effektive Belastung der Unternehmen durch die er-
höhte Umsatzsteuer und die nach Anrechnung verblei-
bende Wertschöpfungsteuer entspricht nicht genau 
dem Betrag, den ihre Gemeinde erhält. Da sich über-
durchschnittliche wie unterdurchschnittliche Hebesät-

Die Funktionsweise der anrechenbaren Wertschöpfungsteuer illust-

riert das folgende Beispiel. Ein Unternehmen weist einen Steuer-

meßbetrag von 5.000 d auf. Der bundesdurchschnittliche Hebesatz 

betrage 200%, so daß sich eine normierte Wertschöpfungsteuer-

schuld von 10.000 d ergibt. Diese kann das Unternehmen von der 

Umsatzsteuer abziehen. Wenn der tatsächliche Hebesatz ebenfalls 

200% ausmacht und das Unternehmen demnach genau 10.000 d 

zahlen muß, wird es durch die Wertschöpfungsteuer formal nicht 

belastet.

Ein Unternehmen, dessen Gemeinde einen überdurchschnittlichen 

Hebesatz von 250% verlangt, hat tatsächlich 12.500 d Wertschöp-

fungsteuer zu zahlen. Seine Nettobelastung nach Verrechnung mit 

der Umsatzsteuer beläuft sich also auf 2.500 d. Die netto gezahlte 

(aber nicht die bereits verrechnete) Wertschöpfungsteuer kann als 

Betriebsausgabe von der Einkommen- und Körperschaftsteuer ab-

gezogen werden. Bei einem Steuersatz von 30% reduziert sich die 

effektive Belastung dadurch auf 1.750 d. Analog dazu führt der 

Abzug der normierten Wertschöpfungsteuer zu einer Umsatzsteu-

ererstattung, die als Betriebseinnahme zu verbuchen ist, wenn das 

betreffende Unternehmen nur einem unterdurchschnittlichen He-

besatz unterliegt. Das Beispiel zeigt, daß die Anrechnung der nor-

mierten Wertschöpfungsteuer die Wirkungsweise differenzierter 

Hebesätze nicht beeinträchtigt. Die Anrechnung führt im Durch-

schnitt auch nicht zu einer Entlastung der Unternehmen, denn sie 

müssen die Umsatzsteuererhöhung einkalkulieren, die den Wegfall 

der Gewerbesteuer ausgleichen soll.
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